
Einkaufsbedingungen 
 

 
1.   Geltung 

 
1.1  Nachstehende Einkaufsbedingungen gelten für alle Verträge, 
Lieferungen und sonstigen Leistungen, sofern sie nicht mit unserer 
ausdrücklichen Zustimmung abgeändert oder ausgeschlossen werden. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lieferanten werden auch dann nicht 
verpflichtend, wenn wir ihnen nicht nochmals ausdrücklich widersprechen. 
 

2.   Auftragserteilung und -annahme 

 
2.1  Bestellungen und deren Änderungen und Ergänzungen haben nur 
Gültigkeit, wenn sie von uns schriftlich erfolgen. 
 
2.2  Der Lieferant hat die Bestellung/Änderung unverzüglich zu bestätigen. 
Liegt uns innerhalb von 10 Tagen - gerechnet vom Eingang der 
Bestellung/Änderung - keine ordnungsgemäße Bestätigung vor, sind wir 
berechtigt, die Bestellung zu widerrufen, ohne dass der Lieferant 
irgendwelche Ansprüche herleiten kann. 
 
3.   Lieferung und Annahme 

 
3.1  Vereinbarte Liefertermine sind verbindlich. Für die Einhaltung des 
Liefertermins kommt es auf den Eingang der Lieferung in unserem Werk an. 
 
3.2  Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei höherer Gewalt, bei 
Arbeitskämpfen, Unruhen und sonstigen unvorhersehbaren und 
schwerwiegenden Ereignissen für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer 
Wirkung. Dies gilt auch, wenn die Ereignisse während eines bereits 
vorliegenden Verzuges eintreten. Beginn und Ende der erwähnten 
Hindernisse wird der Lieferant uns unverzüglich mitteilen. 
Treten die erwähnten Hindernisse bei uns auf, gilt für unsere Abnahmepflicht 
entsprechendes. 
 
3.3  Der Lieferant hat in seinem ganzen Schriftverkehr mit uns unsere Bestell-
Nummer und unsere EDV-Nummer des bestellten Artikels anzugeben. 
 
4.  Preis und Zahlung 

 
4.1  Die Preise verstehen sich frei unserem Werk einschließlich Verpackung. 
 
4.2  Die Zahlung erfolgt durch Überweisung oder Scheck nach 
vertragsmäßigen Wareneingang  und Eingang der ordnungsmäßigen und 
prüfbaren Rechnung innerhalb von 14 Tagen mit 3% Skonto oder bis 30 Tage 
netto. Die Zahlungsfristen beginnen nicht vor dem vereinbarten Liefertermin. 
 
4.3  Bei vorliegen eines gewährleistungspflichtigen Fehlers sind wir 
berechtigt, die Zahlung wertanteilig bis zur ordnungsgemäßen 
Mängelbeseitigung zurückzuhalten. 
 
5.   Gefahrübergang 

 
5.1  Die Gefahr geht auf uns über, wenn die Lieferung in unserem Werk 
ordnungsgemäß übergeben worden ist. 
 
6.  Verpackung und Versand 
 
6.1  Die zu liefernden Waren sind gemäß Verpackungsordnung und 
handelsüblich zu verpacken. Bei Sonderverpackungen, nach unseren 
Vorgaben, werden die Sonderverpackungskosten, wenn sie den üblichen 
zumutbaren Rahmen übersteigen, von uns übernommen. 
 
6.2  Sofern nicht anderweitig vorgeschrieben, hat der Lieferant die 
kostengünstigste Versandart zu wählen. 
 
6.3  Der Lieferant hat die Vorschriften des jeweiligen Transporteurs, 
Frachtführers bzw. Spediteurs zu beachten. Für Beschädigungen infolge 
mangelhafter Verpackung haftet der Lieferant. 
 
6.4  Die Versandpapiere und Versandanzeigen sind mit den von uns 
vorgeschriebenen Geschäftszeichen zu versehen. Nach Versand der Ware 
durch den Lieferanten sind zweifach ausgefertigte Versandanzeigen an uns 
einzusenden, die eine genaue Bezeichnung, die Menge, das Gewicht (brutto 
und netto), die Art und die Verpackung der Ware oder des Gegenstandes zu 
enthalten haben. Falls zu einer Lieferung die verlangten Versandpapiere nicht 
rechtzeitig zugestellt werden bzw. obige Angaben in den Versandpapieren 
und Versandanzeigen fehlen, so lagert die Ware bis zur Ankunft der 
benannten Papiere bzw. der vollständigen Angaben auf Kosten und Gefahr 
des Lieferanten. 
 
7.    Rechnung 
 
7.1  Die Rechnung ist in doppelter Ausfertigung an unsere aufgedruckte 
Anschrift zu richten. Sie darf nicht einer Sendung beigefügt werden. 
 
 
 
 
 

 

 

8.   Gewährleistung 

 
8.1  Die Gewährleistungspflichten des Lieferanten richten sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften, soweit sich nicht nachstehend etwas anderes 
ergibt. Wir sind berechtigt, nach unserer Wahl kostenlose Nachbesserung 
oder Lieferung einwandfreier Waren zu verlangen. In dringenden Fällen sind 
wir nach Abstimmung mit dem Lieferanten berechtigt, auf Kosten des 
Lieferanten die Mängelbeseitigung selbst vorzunehmen oder durch einen 
dritten ausführen zu lassen oder anderweitig Ersatz zu beschaffen. Das 
gleiche gilt, wenn der Lieferant mit seinen Gewährleistungsverpflichtungen in 
Verzug gerät. 
 
8.2  Die Gewährleistungsfrist beträgt 15 Monate ab Gefahrübergang 
  
8.3  Mängel der Lieferung werden wir, sobald sie nach den Gegebenheiten 
eines ordnungsgemäßen Geschäftsablauf festgestellt werden, dem 
Lieferanten unverzüglich anzuzeigen. Insoweit verzichtet der Lieferant auf 
den Einwand der verspäteten Mängelrüge. 
 
9.    Sicherheitsvorschriften 

 
9.1  Soweit sich bei dem Auftrag um Maschinen, Apparate, Fahrzeuge und 
dergleichen handelt, muss die Ausführung den geltenden 
Unfallverhütungsvorschriften entsprechen. Auch sind ohne dass es dazu 
eines besonderen Auftrags oder Hinweise bedarf, die nach den 
Unfallverhütungsvorschriften erforderlichen Schutzvorrichtungen mitzuliefern. 

 

10.  Schutzrechte Dritter 

 
10.1  Der Lieferant haftet dafür, dass durch die Verwendung der von ihm 
gelieferten waren weder unmittelbar noch mittelbar gegen in- oder 
ausländische Schutzrechte oder sonstige Rechte, die keinen gesetzlichen 
Sonderschutz genießen, verstoßen wird und stellt uns und unsere Abnehmer 
von allen sich daraus ergebenden Ansprüchen frei. Darüber hinaus haftet der 
Lieferant für jeden weiteren unmittelbaren oder mittelbaren Schaden, der uns 
aus einer Verletzung solcher Rechte entsteht. Dies gilt nicht, soweit der 
Lieferant Waren ausschließlich nach unseren Zeichnungen und Modellen 
herstellt und nicht weiß oder wissen muss, dass die Herstellung dieser Waren 
eine Rechtsverletzung im vorgenannten Sinne darstellt. 
 
11.   Materialbeistellung 

 
11.1  Beigestellte Materialien bleiben unser Eigentum. Die beigestellten 
Materialien sind übersichtlich und getrennt als unser Eigentum zu lagern, 
ausreichend gegen Feuer, Wasser und Diebstahl auf Kosten des Lieferanten 
zu versichern und dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden. 
 
12.   Muster, Zeichnungen, Fertigungsmittel 

  
12.1  Unterlagen aller Art wie Muster, Zeichnungen, Modelle oder 
Fertigungsmittel, die wir dem Lieferanten zur Verfügung stellen, bleiben unser 
Eigentum und sind uns, sobald sie zur Ausführung der Bestellung nicht mehr 
benötigt werden, ohne Aufforderung kostenlos zurückzusenden. Sie dürfen 
Dritten in keiner Weise zugänglich gemacht und, oder im Interesse bzw. 
Auftrag Dritter verwendet werden. Das gleiche gilt für Unterlagen oder 
Fertigungsmittel, die der Lieferant nach unseren Angaben bzw. unter unserer 
Mitwirkung hergestellt oder entwickelt hat. 
 
13.    Sonstiges 

 

13.1  Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, 

soweit nicht etwas anderes zwingend gesetzlich bestimmt oder vereinbart ist. 
 
13.2  Der Lieferant darf nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung mit dieser 
Geschäftsverbindung werben. 
 
13.3  Wir sind berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehung oder im 
Zusammenhang mit dieser erhaltene Daten über den Lieferanten, gleich ob 
diese vom Lieferanten selbst oder von Dritten stammen, im Sinne des BDSG 
zu verarbeiten. 
 
13.4  Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen ist der Sitz unserer 
Firma. 
  
13.5  Gerichtstand ist das für den Sitz unserer Firma zuständige Gericht; wir 
sind jedoch auch berechtigt, das für den Sitz des Lieferanten zuständige 
Gericht anzurufen. 
 
13.6  Sollten einzelne Teile dieser allgemeinen Einkaufsbedingungen 
rechtsunwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
hierdurch nicht berührt. 

 
           IWB Industrietechnik GmbH 

 


